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RS OGH 1984/4/25 3Ob13/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1984

Norm

EO §180 Abs2

EO §186 Abs2

Rechtssatz

Dem Meistbietenden, dessen Anbote trotz Fehlens einer ausreichenden Vollmacht zugelassen wurden, soll die

Möglichkeit gegeben werden, nachträglich durch Beibringung des urkundlichen Nachweises seiner

Vertretungsbefugnis jene Voraussetzungen für die Erteilung des Zuschlages zu scha:en, die nach dem Gesetz bereits

vor Stellung der Anbote hätten gegeben sein müssen.
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